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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1994

Norm

ZPO §405 DIIIe

Rechtssatz

Es ist auch zulässig, dem Beklagten nicht gerade die Äußerung zu verbieten, die er (wörtlich) gemacht hat, sondern

eine Aussage des Inhaltes, welcher - wenngleich mit anderen Worten - der beanstandeten Äußerung zu entnehmen ist.
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